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Nächster Redaktionsschluss: 13. August 2025� Nächster Erscheinungstermin: 23. August 2025

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:
www.vg-riechheimer-berg.de

Regionalnachrichten für alle Einwohner

 im Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft

Im Amts- und Nachrichtenblatt der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“ erfolgen amtliche und nichtamtliche 
Bekanntmachungen der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“ und der Mitgliedsgemeinden

Alkersleben, Bösleben-Wüllersleben, Dornheim, Elleben, Elxleben, Osthausen-Wülfershausen, Witzleben

Das Amtsblatt sowie weitere Informationen der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“ 
und ihrer Mitgliedsgemeinden finden Sie im Internet unter www.vg-riechheimer-berg.de
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AMTS- UND NACHRICHTENBLATT
der Verwaltungsgemeinschaft

„Riechheimer Berg“

Öffnungszeiten der Verwaltungsgemeinschaft

Mo.09.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 16.00 Uhr
Di. 09.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 18.00 Uhr
Mi. geschlossen
Do.09.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 16.00 Uhr
Fr. 09.00 - 12.00 Uhr

Telefon:

Zentrale: 036200/6240
Bauverwaltung: 036200/62430 /62431 /

62432 /62433
Haupt- und Ordnungsamt: 036200/62412
Kämmerei: 036200/62420 
Steueramt: 036200/62424
Kasse: 036200/62422 /62423
E-Mail: info@vg-riechheimer-berg.de
Fax: 036200/62444

 
Formular, wie z.B. Hundesteueranmeldung, finden Sie auf der 
Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Riechheimer Berg 
www.vg-riechheimer-berg.de unter der Rubrik Service.

Sprechzeiten des  
Kontaktbereichsbeamten
Seit dem 01.04.2023 wird der Schutzbereich der VG „Riechhei-
mer Berg“ bis zum Abschluss des Neubesetzungsverfahrens 
durch Kontaktbereichsbeamte der angrenzenden Gemeinden 
Amt Wachsenburg, Stadtilm und Arnstadt betreut.

Diese sind Mo - Fr von 07:00 Uhr - 15:00 Uhr
wie folgt erreichbar:
Polizeihauptmeisterin Gerboth: 0152 / 02 68 72 99
Polizeiobermeister Pfannschmidt: 0152 / 04 35 61 68

Telefonische Erreichbarkeit der Leiterin der Kindertages-
einrichtungen, Frau Horeis, unter 036200/65620 oder per 
E-Mail: kita-leitung@vg-riechheimer-berg.de

Pass- und Meldewesen und Standesamt
Das Pass- und Meldewesen und Standesamt der Verwaltungsgemeinschaft Riechheimer Berg befindet sich in der Stadt 
Arnstadt, Markt 1. Es wird auf folgende Möglichkeiten der Onlinebeantragung und / oder Kontaktaufnahme hingewiesen:

Möglichkeiten der Terminvereinbarung

Telefon: 0 36 28/74 56
Montag - Donnerstag 09 - 16 Uhr, Freitag 09 - 13 Uhr

E-Mail: rathaus@arnstadt.de
Online-Terminvergabe: www.arnstadt.de/termin
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Es wurden mehr Nein-Stimmen als Ja-Stimmen abgegeben. 
Der Beschluss wurde somit abgelehnt.
�

Beschluss-Tag: 26.06.2025
Beschluss-Nr.: 22 / 2025
Beschlussgegenstand:
Aufhebung des Beschlusses Nr. 124/2024 des Gemeinde-
rates Dornheim vom 16.04.2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Dornheim beschließt die Auf-
hebung des Beschlusses 124/2024 vom 16.04.2024.

Bekanntmachungen von Satzungen

Haushaltssatzung der Gemeinde Elxleben

(Landkreis Ilm - Kreis)  
vom 01.07.2025  

für das Haushaltsjahr 2025
Auf Grund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung erlässt die 
Gemeinde Elxleben folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und
Ausgaben mit

�
880.700,00 Euro

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und
Ausgaben mit

�
97.200,00 Euro

ab.
§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaß-
nahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4 1)

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 80.000,00 Euro 
festgesetzt.

§ 6
nicht belegt

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.

Elxleben, den 01.07.2025 � Gemeinde Elxleben
gez. Swen Glietsch�  (Siegel)
Bürgermeister
_____________________

1) - nachrichtlich
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern 
werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen

Betriebe (A)
�

320 v.H.
b) für die Grundstücke (B) 400 v.H.

2. Gewerbesteuer 400 v. H.

Amtliche Bekanntmachungen der Ge-
meinde Bösleben-Wüllersleben

Stellenausschreibung

Betreuung Mehrzweckgebäude m/w/d in 
geringfügiger Beschäftigung
Die Gemeinde Bösleben-Wüllersleben sucht ab 01.07.2025 
für das Mehrzweckgebäude in Bösleben einen Betreuer 
m/w/d in geringfügiger Beschäftigung.
Die Tätigkeiten umfassen neben der Terminierung und Über-
gabe an potentielle Mieter das Reinigen der Räumlichkeiten 
und ggf. Aufsicht und Reinigung der Bowlingbahn (ausgenom-
men Kegelbahnanlage) sowie die Übergabe und Überprüfung 
nach Nutzung auf Sauberkeit und eventuelle Schäden.
Interessenten können sich telefonisch bei der Personalver-
waltung Verwaltungsgemeinschaft Riechheimer Berg, un-
ter der Telefonnummer 036200/62414 oder 01577/9501065 
(Bgm.) melden.

Andreas Nitsch
Bürgermeister

Bekanntmachung  
von Beschlüssen des Gemeinderates

Bekanntmachung der in öffentlicher 
Ratssitzung vom 26.06.2025 gefassten 
Beschlüsse des Gemeinderates Dornheim

Beschluss-Tag: 26.06.2025
Beschluss-Nr.: 20 / 2025
Beschlussgegenstand:
Niederschrift der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 
02.04.2025
Der Gemeinderat der Gemeinde Dornheim beschließt die Nie-
derschrift der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 02.04.2025 
in der als Anlage beigefügten Form.
�

Beschluss-Tag: 26.06.2025
Beschluss-Nr.: 21 / 2025
Beschlussgegenstand:
Änderung des Zwecks des Energieprojektes
Es wird beschlossen, dass der bisherige Zweck des Energieprojektes als 
Bürgerenergieprojekt in ein Gemeindeenergieprojekt umgewandelt wird.
Alle zu erwartenden Einnahmen aus dem Projekt fließen direkt 
in die Konsolidierung des Haushaltes der Gemeinde Dornheim.
Für die Finanzierung des Projektes sind die Rücklagen vollständig zu 
nutzen und damit zukunftssichernd und gewinnbringend zu investieren.



Nachrichtenblatt der VG „Riechheimer Berg“	 - 3 -� Nr. 7/2025

den Beschlüssen über die Feststellung der Jahresrechnung und 
über die Entlastung bis zur Feststellung der folgenden Jahres-
rechnung nach § 80 Abs. 4 ThürKO zur Einsichtnahme in der VG 
„Riechheimer Berg“ im Zimmer 14 der VG „Riechheimer Berg“, 
99310 Osthausen-Wülfershausen, Am Flugplatz 10, während der 
allgemeinen Öffnungszeiten zur Verfügung.

Beschluss-Tag: 26.06.2025
Beschluss- Nr.: 27 / 2025
Beschlussgegenstand:
Entlastung der Jahresrechnung 2022 Bürgermeister der 
Gemeinde Osthausen-Wülfershausen
Der Gemeinderat der Gemeinde Osthausen-Wülfershausen be-
schließt, ohne Beteiligung des Bürgermeisters an der Abstim-
mung, dem Bürgermeister und der Verwaltung gemäß § 80 Abs. 
3 ThürKO die Entlastung für das Haushaltsjahr 2022 zu erteilen.

Beschluss-Tag: 26.06.2025
Beschluss- Nr.: 28 / 2025
Beschlussgegenstand:
Entlastung der Jahresrechnung 2022 Beigeordneter der 
Gemeinde Osthausen-Wülfershausen
Der Gemeinderat der Gemeinde Osthausen-Wülfershausen be-
schließt, ohne Beteiligung des Beigeordneten an der Abstim-
mung, dem Bürgermeister und der Verwaltung gemäß § 80 Abs. 
3 ThürKO die Entlastung für das Haushaltsjahr 2022 zu erteilen.

Beschluss-Tag: 26.06.2025
Beschluss- Nr.: 29 / 2025
Beschlussgegenstand:
Feststellung der Jahresrechnung 2023 der Gemeinde  
Osthausen-Wülfershausen
Der Gemeinderat der Gemeinde Osthausen-Wülfershausen be-
schließt gemäß § 80 Abs. 3 ThürKO über die Feststellung der 
geprüften Jahresrechnung 2023 gemäß beigefügter Anlage.
Hinweis öffentliche Bekanntmachung:
Die festgestellte Jahresrechnung 2023 der Gemeinde Osthausen-
Wülfershausen mit ihren Anlagen sowie der Schlussbericht des 
Rechnungsprüfungsamts liegt mit den Beschlüssen über die Fest-
stellung der Jahresrechnung und über die Entlastung in der Zeit vom 
04.08.2025 bis 20.08.2025 während der allgemeinen Öffnungszei-
ten der VG „Riechheimer Berg“, im Zimmer 14 der VG „Riechheimer 
Berg“, 99310 Osthausen-Wülfershausen, Am Flugplatz 10, öffentlich 
aus. Zudem steht die Jahresrechnung 2023 der Gemeinde Osthau-
sen-Wülfershausen mit ihren Anlagen sowie der Schlussbericht des 
Rechnungsprüfungsamts mit den Beschlüssen über die Feststel-
lung der Jahresrechnung und über die Entlastung bis zur Feststel-
lung der folgenden Jahresrechnung nach § 80 Abs. 4 ThürKO zur 
Einsichtnahme in der VG „Riechheimer Berg“ im Zimmer 14 der VG 
„Riechheimer Berg“, 99310 Osthausen-Wülfershausen, Am Flug-
platz 10, während der allgemeinen Öffnungszeiten zur Verfügung.

Beschluss-Tag: 26.06.2025
Beschluss- Nr.: 30 / 2025
Beschlussgegenstand:
Entlastung der Jahresrechnung 2023 Bürgermeister der 
Gemeinde Osthausen-Wülfershausen
Der Gemeinderat der Gemeinde Osthausen-Wülfershausen be-
schließt, ohne Beteiligung des Bürgermeisters an der Abstim-
mung, dem Bürgermeister und der Verwaltung gemäß § 80 Abs. 
3 ThürKO die Entlastung für das Haushaltsjahr 2023 zu erteilen.
�

Beschluss-Tag: 26.06.2025
Beschluss- Nr.: 31 / 2025
Beschlussgegenstand:
Entlastung der Jahresrechnung 2023 Beigeordneter der 
Gemeinde Osthausen-Wülfershausen
Der Gemeinderat der Gemeinde Osthausen-Wülfershausen be-
schließt, ohne Beteiligung des Beigeordneten an der Abstim-
mung, dem Bürgermeister und der Verwaltung gemäß § 80 Abs. 
3 ThürKO die Entlastung für das Haushaltsjahr 2023 zu erteilen.

gemäß Gemeinderatsbeschluss 06/2024 vom 20.11.2024 Sat-
zung über die Erhebung der Grundsteuern und Gewerbesteuern 
(Hebesatz-Satzung) der Gemeinde Elxleben vom 10.12.2024 (be-
kannt gegeben im Amts- und Nachrichtenblatt der VG „Riech-
heimer Berg“ Nr. 13/2024 vom 21.12.2024)
Die Haushaltssatzung / der Haushaltsplan wurde dem Land-
ratsamt Ilm-Kreis angezeigt und am 23.06.2025 beschieden.
Die Haushaltssatzung, der Haushaltsplan der Gemeinde Elx-
leben für das Jahr 2025 liegt in der Zeit vom 04.08.2025 bis 
21.08.2025 während der Sprechzeit der VG „Riechheimer Berg“, 
im Zimmer 14 der VG „Riechheimer Berg“, 99310 Elxleben, Am 
Flugplatz 10, für jedermann zur Einsichtnahme öffentlich aus.
Die Haushaltssatzung, der Haushaltsplan der Gemeinde Elxle-
ben für das Jahr 2025 steht bis zur Entlastung und Beschluss-
fassung über die Jahresrechnung 2025 nach § 80 Abs. 3 Satz 
1 ThürKO zur Einsichtnahme in der VG „Riechheimer Berg“ im 
Zimmer 14 der VG „Riechheimer Berg“, 99310 Elxleben, Am Flug-
platz 10, während der Sprechzeiten zur Verfügung.
Hinweis
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der ThürKO dieser Satzung wird unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung die-
ser Satzung gegenüber der Gemeinde Elxleben geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind.

Bekanntmachung von Beschlüs-
sen des Gemeinderates

Bekanntmachung der Beschlüsse des 
Gemeinderates Osthausen-Wülfershausen 
aus der öffentlichen Sitzung vom 26.06.2025

Beschluss-Tag: 26.06.2025
Beschluss- Nr.: 25 / 2025
Beschlussgegenstand:
Niederschrift - öffentlicher Teil - der Sitzung des Gemein-
derates vom 08.05.2025
Der Gemeinderat Osthausen-Wülfershausen beschließt die 
Niederschrift - öffentlicher Teil - der Gemeinderatssitzung vom 
08.05.2025 in der als Anlage beigefügten Form.
�

Beschluss-Tag: 26.06.2025
Beschluss- Nr.: 26 / 2025
Beschlussgegenstand:
Feststellung der Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Ost-
hausen-Wülfershausen
Der Gemeinderat der Gemeinde Osthausen-Wülfershausen be-
schließt gemäß § 80 Abs. 3 ThürKO über die Feststellung der 
geprüften Jahresrechnung 2022 gemäß beigefügter Anlage.

Hinweis öffentliche Bekanntmachung:
Die festgestellte Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Osthau-
sen-Wülfershausen mit ihren Anlagen sowie der Schlussbericht 
des Rechnungsprüfungsamts liegt mit den Beschlüssen über die 
Feststellung der Jahresrechnung und über die Entlastung in der 
Zeit vom 04.08.2025 bis 20.08.2025 während der allgemeinen 
Öffnungszeiten der VG „Riechheimer Berg“, im Zimmer 14 der 
VG „Riechheimer Berg“, 99310 Osthausen-Wülfershausen, Am 
Flugplatz 10, öffentlich aus. Zudem steht die Jahresrechnung 
2022 der Gemeinde Osthausen-Wülfershausen mit ihren Anla-
gen sowie der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamts mit 
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Die Haushaltssatzung, der Haushaltsplan der Gemeinde Witzle-
ben für das Jahr 2025 steht bis zur Entlastung und Beschluss-
fassung über die Jahresrechnung 2025 nach § 80 Abs. 3 Satz 
1 ThürKO zur Einsichtnahme in der VG „Riechheimer Berg“ im 
Zimmer 14 der VG „Riechheimer Berg“, 99310 Witzleben, Am 
Flugplatz 10, während der Sprechzeiten zur Verfügung.
Hinweis
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der ThürKO dieser Satzung wird unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung die-
ser Satzung gegenüber der Gemeinde Witzleben geltend ge-
macht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Mitteilungen

15 auf einen Streich…
Wisst ihr, Erinnerungen sind etwas sehr Kostbares und wenn 
man ganz viel Glück hat, dann sind sie wie ein großer, fun-
kelnder Schatz, der einen sein Leben lang begleitet!
In den vergangenen Jahren haben wir gemeinsam viele, un-
sagbar viele dieser Schätze gesammelt.
Doch nun sind euch Flügel gewachsen und es wird Zeit, 
euch ziehen zu lassen, es wird viele neue, wertvolle Schätze 
geben, die ihr sammeln könnt.
Also sagt das Team der „Kleinen Strolche“ DANKE, dass 
auch wir Schätze mit euch sammeln durften, die ERINNE-
RUNGEN heißen.
Wir wünschen Euch von ganzem Herzen einen gelungenen 
Start für euren neuen Lebensabschnitt - echte Freunde, viel 
Humor und ganz viel Spaß am Lernen.
Bleibt stets neugierig, traut euch, zu fragen und lacht auch 
mal über euch selbst!

Bekanntmachungen von Satzungen

Haushaltssatzung der Gemeinde Witzleben

(Landkreis Ilm - Kreis)  
vom 01.07.2025  

für das Haushaltsjahr 2025
Auf Grund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung erlässt die 
Gemeinde Witzleben folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und
Ausgaben mit

�
936.200,00 Euro

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und
Ausgaben

�
383.700,00 Euro

ab.
§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaß-
nahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 41)

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 95.000,00 Euro 
festgesetzt.

§ 6
nicht belegt

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.

Gemeinde Witzleben
Witzleben, den 01.07.2025
gez. Uwe Leuthardt � - Siegel -
Bürgermeister
_____________________
1)- nachrichtlich
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern 
werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen

Betriebe (A)
�

330 v.H.
b) für die Grundstücke (B) 400 v.H.

2. Gewerbesteuer 400 v. H.

gemäß Gemeinderatsbeschluss 10/2024 vom 24.10.2024 Sat-
zung über die Erhebung der Grundsteuern und Gewerbesteuern 
(Hebesatz-Satzung) der Gemeinde Witzleben vom 19.11.2024 
(bekannt gegeben im Amts- und Nachrichtenblatt der VG „Riech-
heimer Berg“ Nr. 13/2024 vom 21.12.2024)
Die Haushaltssatzung / der Haushaltsplan wurde dem Land-
ratsamt Ilm-Kreis angezeigt und am 23.06.2025 beschieden.
Die Haushaltssatzung, der Haushaltsplan der Gemeinde Witz-
leben für das Jahr 2025 liegt in der Zeit vom 04.08.2025 bis 
21.08.2025 während der Sprechzeit der VG „Riechheimer Berg“, 
im Zimmer 14 der VG „Riechheimer Berg“, 99310 Witzleben, Am 
Flugplatz 10, für jedermann zur Einsichtnahme öffentlich aus.
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Sonstige Mitteilungen

Hinweise zur Straßenreinigung  
und zur Verkehrssicherungspflicht

Straßenreinigung
Gemäß § 1 der Satzung über die Straßenreinigung (Straßenreini-
gungssatzung) im Gebiet der Gemeinde Elleben vom 15.10.2010 
sind die Eigentümer und Besitzer der durch öffentliche Straßen 
erschlossenen, bebauten und unbebauten Grundstücke zur Rei-
nigung der öffentlichen Straßen verpflichtet.
Das bedeutet, dass alle öffentlichen Straßen innerhalb der ge-
schlossenen Ortslage (§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürStrG) zu reinigen 
sind. Die Reinigungspflicht erstreckt sich hierbei auf Fahrbahnen, 
Parkplätze, Straßenrinnen, Einflussöffnungen der Straßenkanä-
le, Gehwege, Bordsteinkanten, Böschungen, Stützmauern und 
Ähnliches. Eine regelmäßige Reinigung, beispielsweise durch 
Fegen, sowie das Entfernen von Unkraut auf Gehwegen, an Stra-
ßenrändern und Bordsteinkanten trägt zum Erhalt des Ortsbildes 
bei und gewährleistet die Sicherheit.

Verkehrssicherungspflicht
Gemäß § 18 der Ordnungsbehördlichen Verordnung der Verwal-
tungsgemeinschaft Riechheimer Berg vom 19.12.2022 dürfen 
Anpflanzungen, einschließlich des Wurzelwerks, insbesondere 
Äste und Zweige von Bäumen, Sträuchern und Hecken, nicht 
in den öffentlichen Verkehrsraum hineinragen. Ebenso dürfen 
die Anlagen der Straßenbeleuchtung sowie der Ver- und Ent-
sorgung nicht beeinträchtigt werden. Der Verkehrsraum muss 
über Geh- und Radwege bis zu einer Höhe von mindestens 2,50 
m und über Fahrbahnen bis zu einer Höhe von mindestens 4,50 
m freigehalten werden. Auch die Gehwege sind in ihrer gesam-
ten Breite freizuhalten, damit Fußgänger ungehindert passieren 
können. Der Rückschnitt ist daher in dieser schneidfreien Zeit 
in dem notwendigen Maß gestattet.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme zum 
Wohle aller.

Veranstaltungen

Veranstaltungen des Förderverein  
„St. Peter und Paul“ Elxleben

Ort: Pfarrhof Elxleben

Sonntag, 3. August 2025
13 bis 17 Uhr Stöbern im Sommer

Trödelstuben und Büchermarkt geöffnet
Freitag, 22. August.2025
18:30 Uhr Feuertanz - Planwagentour

Don Quijote
Sonntag, 31. August 2025
16:00 Uhr Buchlesung

Quer Beet aus dem Bücherregal

Grundstücksmarkt der Mitgliedsgemeinden

Öffentliche Ausschreibung
zu vermieten / zu verpachten
Wohnung
Wüllersleben
In der Arnstädter Str. 2, 2. OG, 99310 Wüllersleben ist eine 
1,5-Zimmer-Wohnung mit einer Größe von ca. 35,7 m² neu zu 
vermieten. Mietbeginn nach Vereinbarung. Kaltmietpreis 208,85 
€ zzgl. 121,15 Euro BK, Warmmiete 330,00 Euro. Kaution 2 Mo-
natskaltmieten = 417,70 Euro.
Bösleben
Sauna - neuer Pächter/Betreiber gesucht.
Die Sauna in Bösleben, Häckerlingsgasse 21 sucht einen neuen 
Betreiber. Interessenten können sich gerne beim Bürgermeister 
oder der VG „Riechheimer Berg“ melden.
Interessenten wenden sich bitte an die Bauverwaltung der 
Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“ Tel.: 036200/ 
6 24 25 oder per Email an: info@vg-riechheimer-berg.de.

Vereine und Verbände

3. Dreggschen Dornheimer Dorfspiele
Am Samstag, den 31. Mai, fanden die 3. Dreggschen Dornheimer 
Dorfspiele statt.
Hierbei standen spaßige sportliche Wettkämpfe im Schlamm 
und auf dem Teich im Mittelpunkt. Wir danken allen kleinen und 
großen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die sich der Heraus-
forderung gestellt und diesen Tag unvergesslich gemacht haben. 
Am Vormittag starteten die ganz Kleinen im Massenstart. Darauf 
folgten acht Teams der älteren Kinder. Bei den Erwachsenen 
kämpften drei Frauen-Teams sowie 13 Männer- bzw. gemischte 
Mannschaften um den Sieg. Dank der Gemeinde Dornheim, dem 
ansässigen Angelverein „Petri Heil“ und der Firma Romeiß Land-
schaftspflege, Gartenbau & Planung konnten wir das Gelände 
rund um den Teichgarten uneingeschränkt nutzen - vielen Dank 
dafür. Natürlich gab es danach zur Stärkung die
leckeren Bratwürste und Brätel von den “Thüringern“ und dazu 
ein erfrischendes Bier von der „Watzdorfer Erlebnisbrauerei“. An 
diesem heißen Samstag durfte ein kaltes Softeis aus der Softeis-
Maschine, gesponsert von der Firma “Schnappschuss Fotogra-
fie”, als Nachtisch nicht fehlen. Auch die Dorfgemeinschaft war 
fleißig und unterstützte uns mit selbstgebackenem Kuchen. Als 
Gewinne gab es tolle Gutscheine vom P2 Sport- & Freizeitpark 
Arnstadt, dem Schwimmbad Arnstadt und der Avenida-Therme 
Hohenfelden sowie Sachpreise von der Watzdorfer Erlebnis-
brauerei und dem Dornheimer Landwirtschaftbetrieb Johannes 
Herzog. Einige davon stellten sogar eigene Teams und kämpfen 
mit. Ein großer Dank gilt allen Sponsoren für die großzügige 
Unterstützung in verschiedenster Form, allen freiwilligen Helfern 
und nicht zuletzt unseren Vereinsmitgliedern des Dornheimer 
Traditionsvereins “Vergissmeinnicht” e.V., die mit unermüdlichem 
Einsatz diese Veranstaltung erst möglich gemacht haben.
Die nächste große Veranstaltung ist unsere Kirmes vom 19. bis 
21. September 2025. Nähere Informationen zu diesem oder 
zukünftigen Events erhalten Sie auf unseren Social-Media-Ac-
counts, wie TikTok, Instagram und WhatsApp.

Der Dornheimer Traditionsverein “Vergissmeinnicht” e.V.
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Impuls Erfurt und den „Alten Herren“ des OSV. Schützenkönig 
wurde Johannes Braun.
Am Nachmittag fand dann ein kleines Fußball - Turnier statt. 
Hier kämpften die Teams „Ehemalige Osthäuser Spieler“, VfB El-
leben und die „Alten Herren“ des Osthäuser SV um den Siegpo-
kal. Elleben siegte vor den „Ehemaligen“ und den „Alten Herren“.
Kanonenschüsse eröffneten dann auf dem Sportplatz gegen 
18.00 Uhr die Festveranstaltung. Bei sehr gut besuchtem 
Festzelt hielt Denis Töpfer seine Festrede, aus der ich einige 
Ausschnitte kurz zitieren möchte:
„1955 wurde der Sportverein „Traktor Einigkeit“ gegründet. Fuß-
ballbegeisterte Sportler wie Reinhardt Hoffmann, Reinhardt Ja-
cobi, K.H. Kästner, Wolfgang Lindner, Georg Stiede und Hans 
Heger zählten zu den Initiatoren.
Reinhard Hoffmann, der liebevoll auch der „Dicke“ genannt wur-
de, war der Hauptinitiator. Aus diesem Grund wurde der heutige 
Sportplatz nach ihm benannt.
In verschiedenen Sportarten konnte man sich in Osthausen 
sportlich betätigen und im Oktober 2015 gründete sich die Ab-
teilung Bogensport. Somit feiert diese Abteilung in diesem 
Jahr ihr 10 jähriges Bestehen und kann auf sehr gute Erfolge 
bei Landes - und Deutschen Meisterschaften zurüchblicken.
Weitere Abteilungen im OSV sind die Ü 60 Sportgrppe, die „Alten 
Herren“ und die Fußballer der 1. Mannschaft.
Der Osthäuser SV erhielt in all den Jahren seines Bestehens 
immer Hilfe und Unterstützung, sei es von Seiten der Gemeinde, 
der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau, der Thüringer Energie, dem 
LRA Ilmkreis, dem Busbetrieb MOVEAS,der Agrargenossen-
schaft Bösleben und den Waldgenossenschaften aus Osthau-
sen, um hier nur einige zu nennen.
Auch innerhalb des Vereins erhielten wir Unterstützung von unseren 
Vorständen und den Abteilungsleitern. Wir danken Katrin Maak, 
Maik Hädrich, Peter Unger sowie den Übungsleitern Pascal und 
Philip Fischer, Thekla und Klaus Klütsch und Silvio Hoyer Nowak.“ 
Der heutige Veinsvorsitzende Denis Töpfer erhielt vom Kreissport-
bund Ilmkreis für seine tolle Vereinsarbeit eine Auszeichnung.
Mit musikalicher Begleitung konnte man anschließend sich eine 
kleine Ausstellung ansehen, Tanzen und aus alten Zeiten plaudern.
Herzlicher Dank geht an alle, die zu einem schönen Jubiläum 
beigetragen haben!

i. A. Peter Unger

Kirchliche Nachrichten

Kirchengemeindeverband  
Elxleben-Witzleben
Gottesdienste und 
Gemeindeveranstaltungen im August 2025

Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag und stehe 
nun hier und bin sein Zeuge.
� Apg 26,22 (L)

Sonntag, 03. August 7. Sonntag nach Trinitatis
09:00 Uhr Witzleben Gottesdienst mit Abendmahl
10:30 Uhr Ettischleben Gottesdienst mit Abendmahl
14:00 Uhr Ellichleben Gottesdienst
Donnerstag, 07. August
14:00 Uhr Elxleben Seniorenkreis
Freitag, 08. August
14:00 Uhr Achelstädt Hochzeit
Dienstag, 12. August
14:00 Uhr bis 
16:00 Uhr

Elxleben Anmeldung für das neue Konfi Jahr 
im Pfarrbüro (wer in die 7. Klasse 
gekommen ist und die Konfirmation 
machen möchte)

Mittwoch, 13. August
14:00 Uhr bis 
16:00 Uhr

Elxleben Anmeldung für das neue Konfi Jahr 
im Pfarrbüro

Donnerstag, 14. August
16:00 Uhr Osthausen Kinderkirche
Sonntag, 17. August 9. Sonntag nach Trinitatis
10:30 Uhr Riechhei-

mer Berg
Familiengottesdienst zum Schulan-
fang im Grünen

Dienstag, 19. August
14:00 Uhr bis 
16:00 Uhr

Elxleben Anmeldung für das neue Konfi Jahr 
im Pfarrbüro

Samstag, 23. August
14:30 Uhr Achelstädt Gottesdienst mit Taufe
Freitag, 29. August Gottesdienst anlässlich der Einwei-

hung
16:00 Uhr Elleben des Dorfgemeinschaftshauses
Ausblick September

Mittwoch, 3. September
18:00 Uhr Elxleben Elternabend zum neuen Konfi-Jahr
Freitag, 5. September
16:00 Uhr bis
19:00 Uhr

Elxleben Konfi-Start im Pfarrhaus

Vereine und Verbände

Osthäuser Sportverein feierte 70 jähriges 
Jubiläum
Am 21.06.2025 feierte der Osthäuser SV sein 70 jähriges Jubilä-
um mit sportlichen Veranstaltungen und einer Festveranstaltung 
am Abend.
Begonnen wurde der Tag mit einem Volleyball - Turnier und 
parallel dazu konnte man mit Pfeil und Bogen um die beste 
Schützenkönigin bzw. um den besten Schützenkönig schießen. 
Alle Sportler und Zuschauer wurden außerdem sehr gut über den 
Tag verteilt versorgt. Im Volleyball siegten die Böslebener vor 
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Turnhallenjubiläum in Witzleben
Am Samstag, dem 13.09.2025 von 13.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
möchten wir mit ihnen gemeinsam unser 30- jähriges Turnhal-
lenjubiläum der Turnhalle Witzleben Feiern.
Neben einer Hüpfburg für Kinder und Musik der Schalmeienka-
pelle Achelstädt warten noch viele weitere Überraschungen auf 
Sie. Wir freuen uns auf ihr kommen.

Die Vereine der Gemeinde Witzleben
Gemeinderat und Bürgermeister

Mitteilungen anderer Einrichtungen
JOB Perspektive Ilmenau
Messe für Ausbildung, Berufe und Studium
Am 30. August 2025 findet in der Festhalle Ilmenau von 9 bis 13 
Uhr die Messe „JOB Perspektive Ilmenau“ statt.
Die Messe ist die perfekte Gelegenheit für alle Menschen auf 
Jobsuche, Schüler*innen, Berufseinsteiger*innen und alle, die 
sich beruflich neu orientieren möchten, um sich über Ausbil-
dungen, Studiengänge, Karrierechancen und Qualifizierungs-
möglichkeiten zu informieren.
Das erwartet Sie:
•	 über 40 Unternehmen aus der Region und dem Ilm-Kreis
•	 praktische Vorträge:

•	 10 Uhr Vortrag „Aus der Praxis für die Praxis - von der 
Schulbank bis zur Führungskraft“ - Bericht eines Aus-
zubildenden über seinen Berufseinstieg und Tipps für 
die eigene Karriereplanung

•	 11 Uhr informieren Berater der Agentur für Arbeit zu 
Arbeitsmarktchancen für Menschen mit Migrationshin-
tergrund im Ilm-Kreis

•	 Virtual Reality (VR)-Brillen:
•	 Erleben Sie Berufe hautnah - tauchen Sie mit moderns-

ter Technik in verschiedene Arbeitswelten ein und ent-
decken Sie neue Perspektiven.

•	 professionelles Fotoshooting:
•	 Lassen Sie sich kostenlos ein hochwertiges Bewerbungs-

foto anfertigen, welches Ihre Unterlagen optimal ergänzt.

Veranstaltungsort:
Festhalle Ilmenau, Naumannstraße 22, 98693 Ilmenau
30. August 2025| 9-13 Uhr
Veranstalter:
Agentur für Arbeit Thüringen Mitte
Jobcenter Ilm-Kreis
Stadt Ilmenau
Nutzen Sie die Chance, sich über Ihre berufliche Zukunft zu 
informieren und Kontakte zu knüpfen.
Wir freuen uns auf Sie!
Aktuelle Informationen finden Sie unter:
https://www.ilmenau.de/job-perspektive
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Veranstaltungen

Herzliche Einladung zum Dorftheater in 
Ellichleben

Hühnerhof und heiße Quellen

Komödie von Gerold Rainer Müller
In diesem Jahr gibt es auf der Waldbühne Ellichleben wieder 
zweimal Theater zu erleben.
Auf dem Programm steht 2025 die Komödie „Hühnerhof und 
heiße Quellen“ von Gerold Rainer Müller. Achtung - die Lach-
muskeln werden strapaziert!
Wir beginnen am Samstag, dem 23.08.2025 um 16.00 Uhr und 
am Sonntag, dem 24.08.2025 um 15.00 Uhr unser vergnügli-
ches Theaterstück. Jeweils eine Stunde vorher kann man sich 
bei Kaffee und Kuchen, Kaltgetränken, Bratwurst & Co nach dem 
steilen Aufstieg stärken und den hoffentlich sommerlich warmen 
Nachmittag genießen. Wer den Weg zum Ellichleber Berg nicht 
zu Fuß schafft, kann den Traktor-Shuttle in Anspruch nehmen.
Zur besseren Planung gibt es die Karten im Vorverkauf. Entwe-
der online per barcode von Plakaten und Flyern, oder an den 
ausgeschilderten Vorverkaufsstellen in Ellichleben bei Wirth (Nr 
39) oder Opel (Nr.16).

Förderverein zur Erhaltung der Orgel in der Kirche Ellichleben e.V.
Gerlinde Wirth, Vorsitzende
Meichlitzer Str. 39
99310 Ellichleben� Tel.: 036200 / 64554


